Satzung des Präsidiums der Deutschen Verbände für Archäologie

(Verabschiedet bei der Sitzung am 11. Juni 2003, verändert im Januar 2004)

Präambel

Am 22. September 1993 hat sich das Präsidium der Deutschen Verbände für Altertumsforschung konstituiert, nachdem die drei Deutschen Verbände für Altertumsforschung dies am 25. März 1992 vereinbart hatten. Nach Aufgabenstellung und Selbstverständnis gehörten auch der Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland und die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu den Gründungsmitgliedern. Entsprechend § 3 Abs. 3 war von Anfang an vorgesehen, daß das Präsidium durch weitere Mitglieder vergrößert werden könne. Der Deutsche Archäologen-Verband hat in Absprache mit dem Präsidium beschlossen, von dieser Regelung Gebrauch zu machen. Der Wahl-Paragraph für den Vorstand des Präsidiums sah vor, daß dieser von einer gemeinsamen Mitgliederversammlung der drei Verbände für Altertumsforschung gewählt wird (§ 8 Abs. 1-2). Diese Regelung mußte geändert werden. Die Vergrößerung des Präsidiums hatte durch den Beitritt des Deutschen Archäologen-Verbandes auch eine wesentliche inhaltliche Erweiterung zur Folge, weshalb es sich empfahl, den Charakter der ex-officio-Mitglieder zu definieren und die Zahl der Vizepräsidenten zu erhöhen.

Um die unmittelbare Mitwirkung der bei den Verbänden bestehenden Arbeitsgemein-schaften zu gewährleisten, wurde das Präsidium um die Sprecher der Arbeitsgemein-schaften erweitert; diese haben beratende Stimme in Zusammenhang mit der Vorbereitung der Tagungen und Kongresse.




SATZUNG

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen "Präsidium der Deutschen Verbände für Archäologie". Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Schleswig eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Zusatz "e. V.".

2. Der Verein hat seinen Sitz in Schleswig.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der archäologischen Wissenschaft in allen ihren Zweigen. Dazu zählen insbesondere:

a) die Wahrnehmung der Belange der durch die Mitglieder vertretenen archäologischen Fächer auf Bundesebene, namentlich gegenüber staatlichen Einrichtungen der Forschungsförderung und der Wissenschaftsorganisation sowie anderen Fachorganisationen,

b) die Wahrnehmung solcher Belange auf internationaler Ebene, jedoch unbeschadet der von ihrem Arbeitsgebiet ausgehenden grenzüberschreitenden Aktivitäten der Mitglieder,

c) die Förderung des Interesses der Offentlichkeit für die Aufgaben der Archäologie und für die Entwicklung der archäologischen Fächer,

d) die Vermittlung zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern der Archäologie und die Förderung des Zusammenwirkens,

e) die Ausrichtung des "Deutschen Archäologen-Kongresses" als wissenschaftliche Tagung in Zusammenarbeit mit dem für den Tagungsort zuständigen Mitglied, und bei Bedarf Unterstützung weiterer Tagungen.

f) die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern,

g) die Koordinierung fachlicher Belange im Hochschulbereich,

h) die Entlastung der Mitglieder bei der laufenden Geschäftsführung (gemeinsame Adressenverwaltung, gemeinsame Aussendungen etc. nach Absprache).

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Daneben kann der Verein seine Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwenden.

5. Alle Inhaber von Ämtern des Vereins sind ehrenamtlich tätig.

6. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für archäologische Forschungen in Deutschland.

7. Jeder Beschluß über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen.




§ 3 Mitgliedschaft im Verein

1.) Ex-officio-Mitglieder des Vereins sind solche Vereine und Institutionen, die nach ihrer Satzung entsprechend den fünf Gründungsmitgliedern die in der Archäologie existierenden Spezialdisziplinen fächerübergreifend repräsentieren. Als Spezialdisziplinen gelten in diesem Sinne z. B. die Archäologie des Paläolithikums, die Archäologie der Römischen Provinzen, die Archäologie des Mittelalters, die Etruskologie oder die Christliche Archäologie.

Derzeit sind dies:

a) der Vorsitzende des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertums-
     forschung e. V.,

b) die Vorsitzende des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertums-
         forschung e. V.,

c) der Vorsitzende des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertums-

     forschung e. V.,

d) der Erste Direktor der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts,

e) der Vorsitzende des Verbandes der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e. V.,

f) der Vorsitzende des Deutschen Archäologen-Verbandes e. V.

2. Wahl-Mitglieder des Vereins sind für die Dauer ihrer Amtszeit die maximal fünf gewählten Vorstandsmitglieder (der Präsident, die maximal drei Vizepräsidenten, der Geschäftsführer), sofern sie nicht schon ex-officio- Mitglied sind. Die Wahl-Mitglieder sollen die archäologischen Disziplinen in ihrer Vielfalt repräsentieren.

3. Der Verein kann um weitere ex-officio-Mitglieder im Sinne von § 3 Abs. 1 vergrößert werden. Die Mitgliedschaft ist beim Präsidenten schriftlich zu beantragen. Die Mitgliedschaft ist nur möglich, wenn die Mitglieder die Aufnahme einstimmig befürworten. 

4. Die bei den drei Regionalverbänden gebildeten Arbeitsgemeinschaften bzw. daraus entstandenen Vereine haben im Präsidium für die unter § 2 Abs. 2 e genannte Aufgabe je einen Sitz mit beratender Stimme ("Erweitertes Präsidium").

5. Die Mitgliedschaft endet mit

a) der Beendigung der die Mitgliedschaft begründenden Funktion,

b) dem Tod eines Mitgliedes,

c) dem freiwilligen Austritt. Dieser erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende eines Quartals.

§ 4 Finanzielle Mittel des Vereins

1. Der Verein erhält seine Mittel durch Beiträge der Mitglieder, durch verschiedene Einnahmen, Zuwendungen und Spenden.

2. Die Beiträge der Mitglieder sind jährlich nach Rechnungsstellung durch den Vorstand fällig. Die Höhe der Beiträge wird im Einvernehmen mit diesen festgelegt. 

3. Die Mittel werden vom Vorstand verwaltet. Ihre Verwendung wird jährlich von zwei Kassenprüfern überprüft.

§ 5 Organe des Vereines

Organe des Vereines sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.



§ 6 Die Mitgliederversammlung des Vereines

1. Im Verein hat jedes Mitglied eine Stimme.

2. Im Verhinderungsfall werden die ex-officio-Mitglieder durch ihre Vertreter im Amt vertreten.

3. Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegen-
    heiten: 

a) die Festsetzung der Beiträge,

b) die Entgegennahme eines Arbeitsberichtes des Vorstandes,

c) die Feststellung des Kassen- Jahresabschlusses und die Entlastung des
         Vorstandes,

d) die Verabschiedung eines Wahlvorschlages zur turnusmäßigen Wahl des 
        Vorstandes,

e) die Wahl der zwei Kassenprüfer,

f) die Beschlußfassung über die Aufnahme neuer Mitglieder,

g) die Beschlußfassung über Kooptionen,

h) die Beschlußfassung über eine Satzungsänderung,

i) die Beschlußfassung über die Auflösung des Vereines.

4. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn wenigstens 50 Prozent der Mitglieder anwesend sind.

5. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten bzw. bei dessen Abwesenheit die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Beschlußfassungen zur 

Änderung der Satzung oder zur Auflösung des Vereines erfordern jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder.

6. Der Präsident, in seiner Abwesenheit einer der Vizepräsidenten, ist der Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung.

7. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Weitere Mitgliederversammlungen können bei Bedarf vom Vorstand einberufen werden. Die Mitglieder werden zu den Mitgliederver- sammlungen mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung geladen. Uber das Ergebnis einer Mitgliederversammlung wird ein Protokoll erstellt.

8. Die Mitgliederversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 7 Der Vorstand des Vereines

1. Der Vorstand des Vereines besteht aus einem Präsidenten, maximal drei Vizepräsidenten und einem Geschäftsführer.

2. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die Führung seiner Geschäfte. Er hat diejenigen Aufgaben zu erledigen, die durch die Satzung nicht ausdrücklich einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In den Aufgabenbereich des Vorstandes fallen insbesondere

a) die Ausführung und Wahrnehmung der dem Zweck des Vereins dienenden 
         Aufgaben und Belange,

b) die Vorbereitung und Einberufung einer Mitgliederversammlung,

c) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

d) die Erstellung eines Arbeitsberichtes,

e) die Erstellung des Kassen-Jahresabschlusses für das Finanzamt,

f) die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens,

g) die Anmeldung des Vereins beim Registergericht,

h) die Übermittlung satzungsändernder Beschlüsse an das zuständige Finanzamt. 

3. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten bzw. die Stimme des vom Präsidenten mit seiner Vertretung beauftragten Vizepräsidenten den Ausschlag.

4. Der Verein wird vom Vorstand vertreten. Der Vorstand kann ein Mitglied oder mehrere Mitglieder gemeinsam mit der Vertretung beauftragen.

5. Näheres kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden.

§ 8 Die Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt, in der Regel alle drei Jahre im Rahmen eines Deutschen Archäologen-Kongresses.

2. In den Vorstand gewählt werden kann jede in den Altertumswissenschaften hauptamtlich tätige Person im aktiven Dienst.

3. Die Amtsperiode dauert bis zum nächsten Deutschen Archäologen-Kongreß, in der Regel also drei Jahre. Der Vorstand bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.

4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes können die ex-officio- und die Wahl-Mitglieder in gemeinsamer Sitzung für die Dauer der restlichen Amtsperiode des Vorstandes ein Ersatzmitglied in den Vorstand berufen. Andernfalls übernehmen die verbleibenden Vorstandsmitglieder die Aufgaben des ausgeschiedenen Mitgliedes für die Dauer der restlichen Amtsperiode des Vorstandes.




§ 9 Kooptionen

Die Mitgliederversammlung hat die Möglichkeit, für die Dauer der Amtsperiode ihres Vorstandes sachverständige Personen in beratender Funktion zu kooptieren. Die kooptierten Personen besitzen kein Stimmrecht bei Abstimmungen.

§ 10 Kassenprüfung

1. Die Amtsperiode der Kassenprüfer dauert bis zum nächsten Deutschen Archäologen-Kongreß, in der Regel also drei Jahre. Die Kassenprüfer bleiben jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.

2. Die Kassenprüfer haben jährlich die Kasse zu überprüfen. Die Prüfung hat so rechtzeitig stattzufinden, daß in der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung ein mündlicher Bericht über die Vermögensverhältnisse des Vereins erstattet werden kann. Die Kassenprüfer können jederzeit Einsicht nehmen in die Vermögensverhältnisse des Vereins.

3. Die Berichte der Kassenprüfer sind schriftlich niederzulegen.

4. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. Sie müssen die Fähigkeit besitzen, eine Buchprüfung ordnungsgemäß durchführen zu können.

